
Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein erhältlich: Bürgerservice im Rathaus mit 
den Außenstellen Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße 9, sowie in den Büros der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher; darüber hinaus wird das Amtsblatt im Internet auf 
www.ludwigshafen.de veröffentlicht. 
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Sitzung des Hauptausschusses 

Die Mitglieder des Hauptausschusses treten am  

 
Montag, 11. Mai 2020, 15 Uhr, 

im Rathaus, Stadtratssaal, 
 
zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung zusammen. 

T a g e s o r d n u n g: 

Öffentliche Sitzung 
 

1. 3. Nachtragshaushaltssatzung und 3. Nachtragshaushaltsplan für den Doppelhaushalt 
2019/2020 

2. Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 - 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 
2019 

3. Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2019 
4. Verlängerung der Nutzung von E-Government-Lösungen des ZIDKORs 
5. Antrag Stadtratsfraktion die Grünen; Silvesterfeuerwerk beschränken 
6. Antrag Stadtratsfraktion die Grünen; Parkvergünstigung für Elektroautos 

 
In der nichtöffentlichen Sitzung werden Vergabeentscheidungen behandelt. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 07.05.2020 
 
gez. 
Jutta Steinruck 
Oberbürgermeisterin 
 
  



Sitzung des Ortsbeirates Südliche Innenstadt 

 
Die Mitglieder des Ortsbeirates Südliche Innenstadt treten am  
 

Mittwoch, 13. Mai 2020, 17 Uhr, 
im Rathaus, Stadtratssaal, 

 
zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 

T a g e s o r d n u n g: 

Öffentliche Sitzung 
 
1. Einwohnerfragestunde 
2. Bericht Ortsvorsteher 
3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 668 "Ehemaliges Pfalzwerke-Areal 

Kurfürstenstraße", Verfahrensstand Offenlagebeschluss 
4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 670 "Ludwigs Quartier", Verfahrensstand 

Offenlagebeschluss 
5. Flächennutzungsplan - Teiländerung Nr.32 "Ehemaliges Halberg-Areal", Verfahrensstand 

Einleitungs- und Offenlagebeschluss 
6. Antrag des Ortsvorstehers 

Besetzung der Stelle im Ortsvorsteherbüro südliche Innenstadt 
7. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Information zum Zustand der Wiesenfläche auf der Parkinsel 
8. Antrag der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 

Informationen zum Planungsstand der Sanierungsarbeiten "Weiße Hochstraße" 
9. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Vermehrte Kontrollen im Stadtteil hinsichtlich Müllablagerungen 
10. Antrag der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 

Maxstraße als Zweirichtungs-Fahrradstraße/ Radroute 
11. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Durchgangsmöglichkeiten für Fahrräder und Fußgänger im Bereich Berliner Straße und 
Bismarckstraße 

12. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion 
Kontrollen der wieder geöffneten Kinderspielplätze hinsichtlich Hygiene, Sicherheitsabstand 
und Schließungszeiten 

 
 
Ludwigshafen am Rhein, 07.05.2020 
 
gez. 
Christoph Heller 
Ortsvorsteher 
 
Hinweis: Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen nur begrenzte Kapazitäten für die 
Öffentlichkeit zur Verfügung 
 



 
 
 



 
 

        
 
 
 
 
  



 
Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 17.12.2018 zur wesentlichen Änderung der Spezialpolyamid-Fabrik. 
Vorhaben:  Errichtung einer Produktionsstraße für Spezialpolyamide. 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 38, 
Bau F 712 u.a., Anlagen-Nr. 31.07, Gemarkung Friesenheim, Flurst.Nr.: 2539/39. 
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach Einschätzung 
der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung 
der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 
 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA Luft 

nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 
 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 

 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 
in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 
Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 
Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 
 Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung 
oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. 
Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 
Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 07.05.2020 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Schwarz 
Beigeordneter 
 
 
  



 
Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 23.05.2019 zur wesentlichen Änderung der Uvinul-Fabrik.  
Vorhaben:  Ertüchtigung eines vorhandenen Tanks zur Aufnahme von entzündbaren Lösemitteln. 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 38, 
Bau F 523, Anlagen-Nr. 37.17, Gemarkung Friesenheim, Flurst.Nr.: 2539/20. 
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach Einschätzung 
der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung 
der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 
 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA Luft 

nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 

 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 
Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 
 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 
Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 
Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 
 Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung 
oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. 
Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 
Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 07.05.2020 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Schwarz 
Beigeordneter 
 
  



 
Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 20.02.2019 zur wesentlichen Änderung der Bentazon-Fabrik. 
Vorhaben:  Sicherheitstechnische Nachrüstung der Bentazon-Straße. 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 38, 
Bauten W 029, W 019, Anlagen-Nr. 20.03, Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.-Nr.: 4003/37. 
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach Einschätzung 
der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung 
der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 
 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA Luft 

nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 

 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 
Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 
 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 
Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 
Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 
 Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung 
oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. 
Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 
Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 07.05.2020 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Schwarz 
Beigeordneter 
 
 
  



Z W E C K V E R E I N B A R U N G  
 
zur Übernahme von Aufgaben nach der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen des EU-
Schulmilchprogramms für landwirtschaftliche Erzeugnisse vom 05.04.2019 (GVBl. Nr. 6/2019, S. 46) 

Aufgrund der §§ 12 und 13 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 22.12.1982 (GVBl. 
S. 476 – BS 2020-20) vereinbaren die Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz Folgendes: 

PRÄAMBEL 
Durch die Verordnung (EU 2016/791) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.05.2016 zur 
Änderung der Verordnung (EU Nr. 1308/2013) sowie der Verordnung (EU Nr. 1306/2013) hinsichtlich der 
Beihilferegelung für die Abgabe von Obst und Gemüse, Bananen und Milch in Bildungseinrichtungen wurde 
das bisherige EU-Schulobst- und -gemüseprogramm sowie das EU-Schulmilchprogramm ab dem Schuljahr 
2017/2018 zu einem neuen EU-Schulprogramm für landwirtschaftliche Erzeugnisse zusammengeführt. Artikel 
39 des Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28.09.2010, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23.11.2011 (GVBl. S. 402, BS 2020-7b) i.V.m. der Landesverordnung über die 
Zuständigkeit nach der Schulmilch-Beihilfe-Verordnung vom 17.10.2002 (GVBl. S. 380), ersetzt durch die  
 
Landesverordnung über Zuständigkeiten nach der Schulmilch-Beihilfe-Verordnung vom 24.02.2014 (GVBl. S. 
29, BS 7847-7), übertrug das Land die Zuständigkeit für den Bereich „Milch“ auf die Kreisverwaltung und in 
kreisfreien Städten auf die Stadtverwaltung. Durch Artikel 2 Nr. 1 der Verordnung zum Erlass und zur 
Aufhebung milchmarktordnungsrechtlicher Bestimmungen vom 21.05.2015 (BGBl. I S 827) wurde die 
Schulmilch-Beihilfe-Verordnung, die als Ermächtigungsgrundlage für die vorbezeichneten Landesregelungen 
diente, aufgehoben. Nach § 2, der gleichzeitig als Artikel 1 neu erlassenen Schulmilch-
Durchführungsverordnung blieb es aber bei der Zuständigkeit der Landesstellen für die Durchführung des 
Schulmilchprogramms.  
Mit § 9 Abs. 2 des Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetzes traten das Schulobstgesetz vom 
24.09.2009 und die Schulmilch-Durchführungsverordnung vom 21.05.2015 außer Kraft. Nach deren 
Außerkrafttreten entsprachen die Zuständigkeitsregelungen auf Landesebene nicht mehr der geltenden 
Rechtslage. Mit Erlass der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen des EU-
Schulmilchprogramms für landwirtschaftliche Erzeugnisse vom 05.04.2019 sind die Zuständigkeiten für die 
Durchführung des neuen EU-Schulprogramms für landwirtschaftliche Erzeugnisse nunmehr der geltenden 
Rechtslage entsprechend geregelt. 
 
1. Die nach § 1 Abs. 1 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen des EU-

Schulmilchprogramms für landwirtschaftliche Erzeugnisse vom 05.04.2019 den Kreisverwaltungen und 
den Verwaltungen der kreisfreien Städte übertragenen Aufgaben für den Bereich „Schulmilch“ werden 
durch die Verwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises wahrgenommen. 

2. Der Aufgabenübergang auf die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises ist zum Schuljahr 2017/2018 
in Kraft getreten; die Verwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises hat im Wege der Amtshilfe die Aufgabe zu 
dem genannten Zeitpunkt übernommen. 

3. Zum Ausgleich aller entstehenden Kosten für 1 ½ Stellen 2. Einstiegsamt erstatten die Landkreise und 
kreisfreien Städte der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises jährlich anteilig einen Betrag in Höhe 
von insgesamt 1.800,00 €. Der Betrag ist fällig ohne Rechnungsstellung zum 01.04. eines Jahres. 

4. Die auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Zweckvereinbarung kann unter      Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Jahr jeweils zum Ende eines Schuljahres von jedem Beteiligten gekündigt 
werden. Die Kündigung ist schriftlich gegenüber den übrigen Beteiligten zu erklären. Das Recht jedes 
Beteiligten zur Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung) bleibt unberührt. Sollte ein 
Beteiligter die Zweckvereinbarung kündigen, so bleibt die Zweckvereinbarung in dieser Fassung für die 
verbleibenden Beteiligten weiterhin gültig. Bei einer Kündigung dieser Vereinbarung durch einen oder 
mehrere Beteiligte erhöht sich der Kostenanteil der verbleibenden Beteiligten entsprechend. 
 
Rhein-Hunsrück-Kreis   Landkreise und kreisfreie Städte 
gez.      gez. 
Landrat Marlon Bröhr   gesetzliche Vertreter 



 
Genehmigung 

Die zwischen dem Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis und den übrigen Landkreisen in Rheinland-Pfalz sowie 
den 12 kreisfreien Städten 
 

Landkreis Datum Stadt Datum 
Ahrweiler 27.08.2019 Frankenthal 07.08.2019 
Altenkirchen 07.08.2019 Kaiserslautern 09.10.2019 
Bad Kreuznach 12.08.2019 Koblenz 12.08.2019 
Birkenfeld 11.09.2019 Landau 13.08.2019 
Cochem-Zell 08.08.2019 Ludwigshafen 07.08.2019 
Mayen-Koblenz 23.08.2019 Mainz 03.09.2019 
Neuwied 19.08.2019 Neustadt a.d.W. 13.08.2019 
Rhein-Hunsrück-Kreis 06.08.2019 Pirmasens 16.09.2019 
Rhein-Lahn-Kreis 07.08.2019 Speyer 15.08.2019 
Westerwaldkreis 19.08.2019 Trier 09.08.2019 
Bernkastel-Wittlich 09.08.2019 Worms 07.08.2019 
Eifelkreis Bitburg-Prüm 16.09.2019 Zweibrücken 26.08.2019 
Vulkaneifel 07.08.2019 
Trier-Saarburg 13.08.2019 
Alzey-Worms 20.08.2019 
Bad Dürkheim 08.08.2019 
Donnersbergkreis 05.09.2019 
Germersheim 08.08.2019 
Kaiserslautern 07.08.2019 
Kusel 16.08.2019 
Südliche Weinstraße 08.08.2019 
Rhein-Pfalz-Kreis 14.08.2019 
Mainz-Bingen 12.08.2019 
Südwestpfalz 12.08.2019 

 
geschlossene vorstehende Zweckvereinbarung „Zur Übernahme von Aufgaben nach der Landesverordnung 
über Zuständigkeiten im Rahmen des EU-Schulmilchprogramms für landwirtschaftliche Erzeugnisse vom 
05.04.2019 (GVBl. S. 46)“ wird hiermit gem. § 12 Abs. 2 KomZG genehmigt. 
 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Az.: 17 06 / ZV 21a     
 
Trier, den 17.02.2020 
 
Im Auftrag 
gez.  
Christof Pause 
 
 
 
Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 
Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 
Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 


